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mit A310/300 VIP 

Alle Plätze auf Basis Business Class Konfiguration 

 

zu den schönsten Städten und Inseln der Welt 
ab/bis München 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Reisetermin: 02.11. – 27.11.2009 
 

�  Keine langen Check-in-Zeiten auf den Flughäfen! 
�  Viel Platz in unserem Großraumflugzeug! 

 
 

 

Erleben Sie eine Weltreise im Privatjet und lassen Sie sich von unserem 
Bordkoch und seiner Crew kulinarisch verwöhnen. 
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Programm 
 

1.Tag: 2.11.09 München – Kapstadt 
 

Mit unserem Privatjet A310 heben wir gegen 22.00 Uhr in München Richtung Südafrika ab. Sobald wir unsere 
Reiseflughöhe erreicht haben, wird sich die Crew, die uns während der gesamten Reise begleiten wird, 
vorstellen und anschließend gleich das Abendessen servieren. Unser Koch wird Sie auf jedem Flug kulinarisch 
verwöhnen. Während Sie die Köstlichkeiten an Bord genießen, fliegt unser Kapitän über den afrikanischen 
Kontinent nach Kapstadt. Damit wir auch nach einem langen Flug gut ausgeruht ankommen, ist für genügend 
Sitzfreiheit gesorgt. 

 
2.Tag: 03.11.09 Kapstadt 
 

Bevor wir gegen 11.00 Uhr in Kapstadt landen, wird der Kapitän noch einen Rundflug über die herrlich 
gelegene Stadt fliegen. Gleich nach der Ankunft am Flughafen und der Zollkontrolle gehen wir (ohne Gepäck) 
zum Bus, wo ein deutschsprachiger Reiseleiter wartet. Mit dem Bus geht die Fahrt zum Signal Hill. Hier 
bekommen wir einen ersten Eindruck von der fantastischen Lage der Stadt, zur Begrüßung wird ein Glas Sekt 
gereicht. Nach einer Stadtrundfahrt geht es ins Hotel. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Das 
gemeinsame Abendessen genießen wir in einem typischen Restaurant. 
 
3.Tag: 04.11.09 Kapstadt – Umgebung 
 

Sollte das Wetter es erlauben, darf die Auffahrt auf den bekannten Tafelberg nicht fehlen. Anschließend fahren 
wir entlang der Küstenvororte Seapoint, Clifton und Camps Bay nach Hout Bay. Hier besichtigen wir den Hafen 
und fahren entlang der Küste über den Chapman`s Peak Drive, welcher für spektakuläre Ausblicke auf den 
Atlantik bekannt ist. Im Anschluss daran erreichen wir das Naturreservat am Kap der Guten Hoffnung und 
gelangen mit der Zahnradbahn zur Kapspitze, genießen den herrlichen Rundblick, bevor wir über einige Stiegen 
wieder zum Parkplatz spazieren, wo sich ein Restaurant für die Mittagspause anbieten würde. Danach setzen wir 
den Ausflug entlang der Küste nach Simons Town fort und besuchen Boulders Beach mit seiner bekannten 
Jackass-Pinguin-Kolonie. Über Fishhoek und Muizenberg fahren wir nun landeinwärts zum Botanischen Garten 
von Kirstenbosch, bekannt für seine prächtigen Proteen-Anlagen. Rückfahrt zum Hotel und Abendessen. 
 
4.Tag: 05.11.09 Kapstadt – Weinregion – Mauritius   
 

Nach kurzer Fahrt erreichen wir Paarl. Am Südhang besichtigen wir das imposante Afrikaans- 
Sprachendenkmal und in Stellenbosch, der zweitältesten Stadt Südafrikas, das Dorfmuseum. Zum Ausklang 
verkosten wir in einem Weinbaubetrieb südafrikanische Weine und eine typische Jause, bevor wir gegen 15.00 
Uhr zum Flughafen fahren. Sie gehen nur noch durch den Zoll u. Sicherheitskontrolle direkt zum Privatjet, wo 
wir bereits von unserer netten Crew erwartet werden. Wir verlassen Kapstadt und fliegen weiter zur Ferieninsel 
Mauritius. Dieser Flug wird ca. 4½ Stunden dauern. Transfer zum Hotel. 
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5.Tag: 06.11.09  Baden auf Mauritius – „einfach urlauben“ 
 

Auf dieser tropischen Insel im Indischen Ozean genießen wir eine wunderschöne Hotelanlage mit langen 
weißen Stränden, schöner Gartenanlage und zahlreichen Sportmöglichkeiten bis hin zum Golfen, - “einfach 
urlauben“. 
 
6.Tag: 07.11.09 Mauritius 
 

Heute stehen erneut Baden und Erholung auf dem Programm. Man kann sich aber auch auf eine Inselrundfahrt 
begeben (im Preis eingeschlossen).  
 
7.Tag: 08.11.09 Mauritius – Sydney     
 

Noch einmal baden, schnorcheln oder einfach nur genießen und entspannen. Gegen 16.30 Uhr Transfer zum 
Flughafen; wo das Gepäck für uns schon verladen ist. Wir brauchen wieder nur durch den Zoll und die 
Sicherheitskontrolle direkt zum Flugzeug gehen, das unsere Crew bereits startklar gemacht hat. Sobald wir 
unsere Plätze eingenommen haben, beginnt der Flug über den Indischen Ozean in Richtung Australien. Unser 
Bordkoch wird uns wieder kulinarisch verwöhnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.Tag: 09.11.09 Australien – Sydney 
 

Gegen 08.00 Uhr morgens werden uns die Piloten mit einer besonderen Attraktion überraschen: Sie werden 
versuchen den Ayers Rock und die Olgas in geringer Höhe zu umrunden, sodass wir vom Flugzeug aus 
fotografieren können (vorbehaltlich Überfluggenehmigung). Da das Flugzeug zu schwer ist, können wir leider 
keine Zwischenlandung beim Ayers Rock machen. Danach geht es in gewohnter Flughöhe weiter, bevor wir 
gegen 12.00 Uhr Mittag in Sydney zur Landung ansetzen. Kurze Stadtrundfahrt und Transfer zum Hotel, der 
weitere Tag steht zur freien Verfügung. Abendessen im Hotel. 
 
9.Tag: 10.11.09 Sydney 
 

Auf einer Stadtrundfahrt sehen wir das weltberühmte Opernhaus, den prachtvollen botanischen Garten, 
besuchen den legendären Bondi Beach und die Watsons Bay. Nach der Rückfahrt durch den historischen 
Stadtteil “The Rocks“ (Spaziergang möglich) erleben wir abends ein Dinner Cruise in Sydneys einzigartigem 
Naturhafen. 
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10.Tag: 11.11.09 Sydney 
 

Wir erkunden gemeinsam oder individuell die wunderschöne Stadt oder unternehmen einen Tagesausflug zu 
den Blue Mountains (Ausflug im Preis inkludiert). Abendessen im Hotel. 
 
11.Tag: 12.11.09 Sydney – Fidschi-Inseln 
 

Nach dem Frühstück gegen 7.30 Uhr Transfer zum Flughafen, Abflug ca. 9.00 Uhr Richtung Fidschi-Inseln in 
der Südsee. Nach ca. 4,5 Flugstunden kommen wir (wegen der Zeitverschiebung) um 16.00 Uhr Ortszeit an. 
Transfer zum Hotel und Abendessen. 
 
12.Tag: 13.11.09 Fidschi-Inseln 
 

Heute genießen wir einen Tag im Hotel: mit Schwimmen, Schnorcheln 
oder Golf; was das Herz begehrt. Wer aber lieber auf eigene Faust etwas 
unternehmen möchte, kann natürlich auch ein Auto anmieten und die Insel 
so entdecken. Die Stadt Nadi bietet viele Einkaufsmöglichkeiten, 
Restaurants etc. und ist rasch und bequem zu erreichen. Abendessen im 
Hotel. 
 
13.Tag: 14.11.09  Fidschi-Inseln – Tahiti     
 

Wer Lust auf Wandern bzw. eine Inselrundfahrt hat (im Preis inkludiert), 
darf sich auf diesen Tag freuen; man kann aber auch bis zum Transfer um ca. 15.30 Uhr noch schwimmen oder 
am Strand spazieren gehen. Wir verlassen die Fidschi-Inseln gegen 15.00 Uhr in Richtung Tahiti. Für das 
Abendessen im Flugzeug, wird sich unser Koch bestimmt wieder etwas Besonderes einfallen lassen. 
Da wir in dieser Nacht die Datumsgrenze überqueren, gewinnen wir einen Tag und kommen nach ca. 4 
Flugstunden am 13.11.07 um 21.40 Uhr in Papeete, der Hauptstadt von Tahiti (Gesellschaftsinseln), an. 
Transfer zum Hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Tag: 15.11.09 Tahiti – Moorea - Tahiti 
 

Nach dem Frühstück fahren wir mit einer komfortablen Fähre in einer guten halben Stunde nach Moorea. Die 
Insel ähnelt in etwa einem Dreieck und liegt nur 16 km von Tahiti entfernt. Auf dem Weg zur Nordwest-Seite 
überqueren wir einige Berge. Vom so genannten Belvedere aus hat man einen herrlichen Blick auf die Cooks 
Bay und die Opunohu Bay. Wir erholen uns am traumhaften, weißen Sandstrand der glasklaren Lagune mit 
unzähligen bunten Fischen: ein Paradies für Schwimmer. Wer aber lieber mehr von der Insel  
sehen will, kann sich ein Auto, Mofa oder Fahrrad ausleihen – 60 km ist die Strecke rund um die Insel lang. Für 
sportliche Aktivurlauber bieten sich aber auch interessante Wanderungen an (im Preis inkludiert) Als 
Alternative käme ein Stadtbummel in Papeete in Frage. 
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15.Tag: 14.11.09 Tahiti – Bora Bora - Tahiti 
 

Heute steht wieder ein besonderes Highlight auf dem Programm: ein Tagesausflug zur Insel Bora Bora. Die 
landschaftlichen Schönheiten dieser Insel können wir bei einer Umrundung per Boot bewundern. Es ist für 
jeden Teilnehmer eine Schnorchelausrüstung an Bord, sodass wir in einer der glasklaren Lagunen am Außenriff 
unserem Bootsführer beim Füttern der Riffhaie zusehen können. Es bleibt aber auch noch genügend Zeit zum 
Schwimmen oder einfach für klassische Südsee-Träume unter Schatten spendenden Palmen. Am Abend 
Rückflug nach Papeete. (im Preis inkludiert). Abendessen im Hotel. 
 
16.Tag: 16.11.09 Tahiti – Santiago de Chile   
 

Dieser Tag steht bis zum Transfer um ca. 18.30 Uhr für individuelle oder geführte Stadtrundgänge in Papeete 
zur freien Verfügung. Traditionell reger Nachfrage erfreuen sich die in zahlreichen Geschäften angebotenen 
grauen und schwarzen Perlen. Gegen 20.00 Uhr verlassen wir die Südsee in Richtung Santiago de Chile. Unser 
Bordkoch wird mit seiner Crew während des Fluges sicherlich noch einmal ein Südsee-Menü zubereiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.Tag: 17.11.09  Santiago de Chile 
 

Gegen Mittag kommen wir in Santiago de Chile an. Nach der Zollkontrolle geht es zum Bus, wo wir von 
örtlichen Reiseleitern empfangen werden. Anschließend stehen eine Fahrt in die Stadt und ein Rundgang durch 
die belebte „Plaza de Armas“ mit ihren historischen Gebäuden und dem viel besuchten Markt am Ufer des Rio 
Mapocho auf dem Programm. Danach Transfer zum Hotel und Abendessen. 
 
18.Tag: 18.11.09 Santiago – Valparaiso – Santiago 
 

Fahrt nach Valparaiso, Chiles wichtigste Hafenstadt und Weltkulturerbe. Geplant ist ein Spaziergang durch die 
farbenfrohe Stadt, die auf zwei Ebenen angelegt ist: In der Hafengegend befindet sich die Unterstadt, während 
sich die Oberstadt malerisch an 17 Hügel schmiegt und durch eine Standseilbahn gut erschlossen ist. Am 
späteren Nachmittag Rückfahrt nach Santiago. Abendessen im Hotel. 
 
19.Tag: 19.11.09 Santiago – Punta Arenas – Buenos Aires   
 

Nach dem Frühstück gegen 07.30 Uhr Transfer zum Flughafen. Abflug um 08.30 Uhr Richtung Patagonien im 
Süden von Chile. Unsere Piloten werden wieder (je nach Wetterlage) versuchen in möglichst geringer Höhe 
über die Gletscher von Patagonien zu fliegen, bevor sie in Punta Arenas zur Zwischenlandung aufsetzen. Je 
nach Witterungsverhältnissen unternehmen wir einen Ausflug zum Nationalpark mit einer kleinen Wanderung. 
Am späteren Nachmittag Weiterflug über Feuerland nach Buenos Aires. Abendessen im Flugzeug. Die Crew 
wird uns auch am südlichsten Punkt der bewohnten Welt mit Schmankerln verwöhnen. Nach der Ankunft in 
Buenos Aires Transfer zum Hotel. 
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20.Tag: 20.11.09 Buenos Aires 
 

Heute steht eine halbtägige Stadtrundfahrt durch Buenos Aires auf dem Programm. Wir besuchen den 
Regierungssitz, das Künstler- und Tangoviertel. Am Nachmittag haben wir Zeit zum Bummeln in luxuriösen 
Shopping Malls oder in den Parks von Buenos Aires. Am Abend erwartet uns eine der berühmten Tango-Shows 
mit Abendessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Tag: 21.11.09 Buenos Aires – Iguazu – Rio  
 

Gegen 09.00 Uhr starten wir Richtung Norden nach Iguazu mit den weltberühmten Wasserfällen. Unsere 
Piloten werden versuchen möglichst tief über dieses Naturwunder zu fliegen, bevor sie zur Landung in Iguazu 
aufsetzen. Während der Fahrt mit dem Bus, zuerst auf die argentinische Seite, sind grandiose Panorama-Blicke 
garantiert. Am Nachmittag geht es zurück auf die brasilianische Seite, wo wir die Gelegenheit zu Spaziergängen 
entlang der Wasserfälle haben. Gegen 17.00 Uhr Transfer zum Flughafen und Weiterflug nach Rio, wo wir 
gegen 19.00 Uhr landen werden. Danach Transfer zum Hotel und Abendessen im Hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.Tag: 22.11.09 Rio 
 

Heute steht wieder eine ausführliche Stadtbesichtigung auf dem Programm, inkl. Fahrt mit der Seilbahn auf den 
bekannten Zuckerhut. Am Abend besuchen wir eine typische „Churrascaria“ und eine Samba-Show.  
 
23.Tag: 23.11.09 Rio – Barbados   
 

Am Vormittag können wir am Strand der Copacabana flanieren oder im botanischen Garten die 
südamerikanische Flora und Fauna bestaunen. Gegen 12.00 Uhr Transfer zum Flughafen und ca. um 13.30 Uhr 
Abflug zum letzten Ziel: Nach dem Überfliegen von Rio nehmen die Piloten Kurs auf die Insel Barbados. Die 
Crew wird wieder ein wunderbares Mittagessen servieren. Nach etwa 5 Flugstunden werden wir gegen 18.30 
Uhr in Barbados landen. Transfer zum Hotel und Abendessen. 
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24.Tag: 24.11.09 Barbados 
 

Auf Barbados laden endlose Strände und kristallklares Wasser das ganze Jahr über zum Sonnenbaden ein. Die 
kulturellen Veranstaltungen, historischen Sehenswürdigkeiten und unzähligen Sportmöglichkeiten machen die 
Insel zu einem der vielseitigsten karibischen Urlaubsziele.  
 
25.Tag: 25.11.09 Barbados 
 

Wir genießen noch unseren letzten Stopp dieser einzigartigen Weltreise im warmen karibischen Wasser und 
können Anteil nehmen an typisch karibischer Lebensfreude. Abendessen im Hotel. 
 
26.Tag: 26.11.09 Barbados – München   
 

Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Verabschiedung von neu gewonnen Freunden. Wir lassen die 
vergangenen Tage der Reise Revue passieren, bevor es zum großen Abschiedsfest am weißen Strand von 
Barbados kommt. Lassen Sie sich überraschen! Abflug nach Wien je nach Stimmung und Laune um ca. 21.00 
Uhr. 
 
27.Tag: 27.11.07  München – ENDE 
 

Nun ist es soweit, eine Traumreise geht dem Ende zu. Wir als Veranstalter versprechen Ihnen, dass Sie viele 
unvergessliche Eindrücke und sicherlich auch neue Freunde gewonnen haben. Was Sie in diesen 27 Tagen 
gesehen und erlebt haben, werden Sie nie mehr vergessen.  Die Ankunft in München ist gegen Mittag geplant. 
 
 

Alle Angaben vorbehaltlich Programmänderungen durch wetterbedingte Umstände bzw. Überflug- und 
Landegenehmigungen. 
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Eingeschlossene Leistungen: 
 

�  Flug im Privatjet A310/300 VIP ab/bis München 
�  Alle Plätze auf Basis Business Class Konfiguration 
�  Koch an Bord 
�  Sonder-Business-Catering  
�  Eigener Check-in auf jedem Flughafen (daher keine Langen Wartezeiten am Flughafen) 
�  Kofferträger im Hotel und Flughäfen auf der gesamten Reise  
�  Sämtliche Steuern, Sicherheitsgebühren und Flughafentaxen 
�  Alle Transfers vom und zum Flughafen (außer am ersten und letzten Tag) 
�  Alle Rundfahrten, Ausflüge und Besichtigungen lt. Programm 
�  Deutschsprachige Reiseleitungen bei Besichtigungen 
�  Unterbringung in gehobenen 4*- und. 5*-Hotels auf Basis Doppelzimmer 
�  Verpflegung lt. Programm, täglich zumindest Halbpension 
�  Visakosten- (für österreichische, deutsche und schweizer Staatsbürger) 
�  Ein- u. Ausreisesteuern  
�  Arzt an Bord während der gesamten Reise 
�  Reisebegleitung ab/bis München 
�  Reiseversicherung (ohne Stornoschutz) 
�  Mindestteilnehmer: 70 Pers. und Maximalteilnehmer: 88 
 
Preis: € 28.995,- p.P.  Einbettzimmerzuschlag: € 3.200,- 
 
Extras:  

�  Zubringerflüge nach München (auf Anfrage) 
�  Nicht erwähnte Eintritte 
�  Getränke (bei Mahlzeiten und an Hotelbars) 
�  Taxifahrten  
�  Telefonkosten 
�  Sonstige persönliche Ausgaben 
�  Visakosten für nicht unter „Eingeschlossene Leistungen“ angeführte Staatsbürger 
�  Eventuelle Treibstofferhöhungen 
�  Stornoversicherung ohne Selbstbehalt: € 1.982,- p.P. 
�  Aufzahlung Golfpaket € 2.980,- p.P. 

 
 

Anmeldeschluss: 30.06.09  
Sichern Sie sich schnell Ihre Teilnahme, da diese Reise einzigartig in Europa ist und daher auch rasch 

ausgebucht sein wird. 
 
 
 
 
 

Information u. Buchungen: 
 

Tel.: +43 (0) 3463 / 555 21 
Mail: office@hltravel.at 

www.hltravel.at 
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Reisepapiere: Teilnehmer an dieser Reise benötigen einen über das Reiseende hinaus noch mindestens 6 Monate  gültigen Reisepass. 
Alle weiteren Details  erhalten Sie mit der Reisebestätigung. 
 

Ärztliche Betreuung: Zum Team gehört auch ein Bordarzt. Er kann für seine Leistungen bei Behandlung einer akuten Reiseerkrankung, 
eines Unfalls oder einer Verletzung die auf der Reise entstanden sind, ein Honorar gemäß der Allgemeinen Gebührenverordnung einheben. 
 

Reisebegleitung: Auf der Reise werden Sie von 3 erfahrenen Reiseleitern u. einen Lektor betreut. Sie sorgen für viele Informationen und 
den reibungslosen Ablauf der Reise. Weiters kümmert sich um Ihr Gepäck ein eigener Gepäck-Service. 
  

Gesundheitsbestimmungen:  Impfungen sind zur Zeit der Drucklegung nicht zwingend vorgeschrieben. Gelbfieberimpfung und 
Malariaprophylaxe werden empfohlen. Hinweise über empfehlenswerte Impfungen erteilt das zuständige Gesundheitsamt, der Hausarzt 
oder das Tropeninstitut in Wien 
 

Reiseversicherung:  Eine Stornoversicherung wird DRINDEND empfohlen (Prämie € 1.982,-). Abschluss bis spätestens 7 Tage nach 
Buchung. Haftungsbedingungen auf Anfrage bzw. im Formblatt der Versicherung. 
 
Visum: 
Deutsche, Österreicher und Schweizer Staatsbürger benötigen außer in Australien kein Visum. Das Australische Visum wird elektronisch 
ausgestellt dazu benötigen wir Ihre genauen Reisepassdaten (leserliche Reisepasskopie) spätestens 2 Monat vor abreise. 
 
Anzahlung:  
Nach Eingang Ihrer Anmeldung bekommen Sie vom Veranstalter eine Reisebestätigung/ Rechnung mit einer Anzahlung von 10%. Eine 
weitere Anzahlung von 20% ist im Juli 09 fällig. Die Restzahlung erfolgt 4 Wochen vor Reiseantritt.   
 

Mindest/Maximalteilnehmer:      
Diese Reise wurde auf Mindestbeteiligung von 70 Personen kalkuliert. Wird diese Zahl 6 Wochen vor Reiseantritt nicht erreicht, ist der 
Veranstalter berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Reise aus kommerziellen Gründen zu stornieren bzw. eine entsprechende 
Aufzahlung zu verlangen.  
 

Tarifstand: 22.01.2009  -  später  eintretende Flugpreiserhöhungen (Erhöhung der Treibstoffkosten, Anstieg der Wechselkurse etc.) gehen 
zu Lasten der Teilnehmer und werden dem Pauschalpreis anteilmäßig angerechnet. 
 

Allgemeine Reisebedingungen 
Für die Inanspruchnahme unserer Arrangements gelten die „Allgemeinen Reisebedingungen“ (ARB 1992), und die geänderten 
Stornobedingungen vom Reiseveranstalter, sowie die Bedingungen der in Anspruch genommenen Beförderungsunternehmen oder anderer 
Leistungsträger. Kundengeldabsicherung gemäß Reisebüroversicherungsordnung – RSV: Die bei der „HL Reiseveranstaltung GmbH “ 
gebuchten Pauschalreisen sind nach Maßgabe der österreichischen Reisebürosicherungsverordnung – RSV (BGBI. II Nr. 10/1998) durch 
eine Bankgarantie bei der Volksbank Deutschlandsberg, Hauptplatz 1, unter der Garantienummer 8629 abgesichert. Veranstalter- Nr. 
2007/0015. Ich erkenne die Reisebedingungen des Reiseveranstalters verbindlich an. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass über 
gesundheitliche Schutzmaßnahmen ausschließlich mein  Hausarzt oder reisemedizinische Informationsdienste verbindliche Auskünfte 
geben. Informationen durch den Reiseveranstalter  stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die 
Preisgestaltung und die Streckenführung durch Umstände, auf den Reiseveranstalter keinen Einfluss haben, und geändert werden kann. 
Mindestteilnehmer: 80Pers. Veranstalter: hl Reiseveranstaltung GmbH, Niedergams 104, A-8524 Bad Gams, Tel.: +43 (0) 3463/555 21  
Fax: +43 (0) 3463/555 21  Mail: office@hltravel.at   www.hltravel.at 
 

Stornobedingungen: bei Stornierung vor Reisebeginn bis 
150 Tage    10 %  vom Reisepreis 
149 - 90 Tage   20%  vom Reisepreis 
 89 -  60 Tage   40%  vom Reisepreis 
 59 -  45 Tage   65%  vom Reisepreis 
 ab    44  Tage   85%  vom Reisepreis 
 

Reservierungen: Anmeldungen nehmen wir auch telefonisch entgegen. Optionen verfallen nach 7 Tagen. Bei Fixbuchung verwenden Sie 
bitte unser Anmeldeformular. Nach Ihrer  definitiven Buchung werden sie per E Mail oder Brief (gewünschtes bitte angeben) laufend von 
allen sich ergebenden Änderungen verständigt. Es gilt die letzte Aussendung vor der Abreise. 
 

Sitzplatz:  Bei Buchung erhalten Sie Ihren fixen Sitzplatz für die gesamte Reise, diese werden nach Anmeldedatum vergeben. 
 

Zimmer: Es wurden Standardzimmer reserviert. Falls Sie eine Unterbringung in höheren Kategorien wünschen (z.B. deluxerooms oder 
junior Suite), so teilen Sie uns dies bitte auf der Anmeldung mit. Wir werden die gewünschte Reservierung gerne für Sie vornehmen. 
 

Änderungen:   Flugplan und Programmänderungen auf Grund von Wetter- oder Sicherheitsgründen vorbehalten. Änderungen der Flugroute 
können auch während der Reise, wenn wichtige Gründe vorliegen, vorgenommen werden. Auch der Programmverlauf kann sich durch örtl. 
Gegebenheiten ändern.  
 

Das Logbuch:     
Route:   Flugzeiten: vorbehaltlich  

Winde u. Wettereinflüsse 
 
München – Kapstadt  Std        10:30 
Kapstadt – Mauritius  Std        04:25 
Mauritius – Sydney   Std        11:30 
Sydney - Fiji   Std        04:10 
Fiji - Tahiti   Std        04:35 
Tahiti – Santiago de Chile  Std        09:10 
Santiago de Chile – Punta Arenas Std        02:35                                            
Punta Arenas – Buenos Aires  Std        02:30  
Buenos Ares - Iguazu  Std        01:50        
Iguazu – Rio   Std        02:00 
Rio – Barbados   Std        05:50 
Barbados – München  Std        09:25 
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Allgemeine Reisebedingungen“ hl Reiseveranstaltung GmbH“ 
 
 

Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des Vertrages die der Kunden mit dem der  hl Reiseveranstaltung GmbH“ schließt 
 
A. Anmeldung/ Buchung 
 

1. Buchung Vertragsabschluss 
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstimmung über die wesentlichen 
Vertragsbestandteile(Preis, Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich Rechte und Pflichten für den Kunden. Die Buchung kann 
schriftlich oder (fern) mündlich erfolgen. /Fern-)mündliche Buchungen sollten vom Kunden schriftlich bestätigt werden. Reisebüros sollen 
Buchungsscheine von hl Reiseveranstaltung GmbH verwenden, die alle wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden unter Hinweis 
auf die der Buchung zugrunde liegende Reiseaus-schreibung (Katalog, Prospekt, usw.) aufweisen. Der Vermittler hat im Hinblick auf seine 
Leistung und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstalters entsprechend § 6 der Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe 
auf die gegenständlichen ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN  der hl Reiseveranstaltung GmbH hinzuweisen, auf davon abweichende 
Reisebedingungen nachweislich aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor Vertragsabschluss auszuhändigen. Soweit Leistungen 
ausländischer Unternehmer (Leistungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. 
Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt mangels anderweitiger Erklärung 
die Verpflichtung aus der Auftragserteilung gegenüber dem Reisebüro/Veranstalter (Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.). Nach 
Vertragsabschluss wird dem Kunden von der hl Reiseveranstaltung GmbH eine Buchungsbestätigung mit einer 10% Anzahlung zugeschickt. 
Der Vertrag kommt auf die Grundlage des letzten Reiseprogramms zustande ist nach Eingang der vorgeschriebenen Anzahlung somit 
Rechtskräftig. Bei der Buchung kann das Reisebüro-/Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr verlangen. Die Restzahlung sowie der Ersatz von 
Barauslagen (Telefonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändigen der Reisedokumente (dazu gehöre nicht Personaldokumente) des 
jeweiligen Veranstalters oder Leistungsträgers beim Veranstalter fällig. Weiters ist der Kunde mit den Zahlungsbedingungen die er bei der 
Buchung ausgehändigt bekommt einverstanden. 
 

2. Informationen und sonstige Nebenleistungen 
2.1. Information über Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften 
Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich ist. Der Reisepass muss noch 
mind. 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein. Der Reisende ist für die Einhaltung über die jeweiligen darüber hinausgehenden 
ausländischen Pass-, Visa-, und gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften (Impfungen) sowie auf Anfrage über Devisen- und 
Zollvorschriften selbst verantwortlich. Nachteile und Kosten die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu seinen Lasten. 

3. Nach Möglichkeit übernimmt das Reisebüro/Veranstalter gegen Entgelt die Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums. Auf Anfrage 
erteilt das Reisebüro/Veranstalter nach Möglichkeit Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, Staatenlose sowie Inhaber von 
Doppelstaatsbürgerschaften. 
 
2.2 Information über die Reiseleistung 
Die hl Reiseveranstaltung GmbH ist verpflichtet, die zu vermittelnde Leistung lt. Ausschreibung und Leistungsbeschreibung unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils vermittelten Vertrages nach bestem Wissen darzustellen. Die hl Reiseveranstaltung GmbH 
behält sich das Recht vor, Änderungen am Programm und Leistungen regelmäßig anzupassen und somit zu verändern. Abweichungen bzw. 
Änderungen einzelner Leistungen von den vertraglichen vereinbarten Inhalten des Reisevertrages von  hl Reiseveranstaltung GmbH dürfen 
nicht erheblich sein und der Reise nicht beeinträchtigen. 

4. Preisänderung: Die hl Reiseveranstaltung GmbH kann nachträglich eine Preisanpassung, Preisänderung vornehmen, sofern die 
Kostensteigerung nach Vertragsabschluss eintritt und bei Nichterreichung der Mindestteilnehmerzahl lt. Ausschreibung. Im Falle einer 
Preiserhöhung von über 10% ist der Kunde berechtigt vom Vertrag Kostenlos zurück zu treten bzw. eine Ersatz Reise zu verlangen. 

 
5. Rechtsstellung und Haftung 

Die Haftung des Veranstalters erstreckt sich auf die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Leistungsträgers sowie die Auswertung von gewonnen 
Erfahrungen;- die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließlich einer entsprechenden Information des Kunden und Ausfolgung der 
Reisedokumente; die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und vermitteltem 
Unternehmen und umgekehrt (wie z.B. von Änderungen der vereinbarten Leistung und des vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, 
Reklamationen). hl Reiseveranstaltung GmbH haftet nicht für die Erbringung der von ihm vermittelten bzw. besorgten Leistung.  

 
B. Wechsel Reiseteilnehmer 
 

1. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers 
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann möglich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die Teilnahme erfüllt und kann auf 
zwei Arten erfolgen: 
 
2.1 Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung 
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag bleiben aufrecht, wenn er alle einzelnen Ansprüche aus dem Vertrag an einen 
Dritten abtritt. In diesem Fall trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkosten. 
 
2.2 Übertragung der Reiseveranstaltung 
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutreten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere Person übertragen. Die 
Übertragung ist dem Veranstalter entweder direkt oder im Wege des Vermittlers binnen einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin 
bekannt zu geben. Der Überträger und der Erwerber haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebenenfalls für die durch Übertragung 
entstandenen Mehrkosten zu ungeteilter Hand. 

 
2. Reisen mit besonderen Risken 

Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscharakter u. Kreuzflüge) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die sich im Zuge des 
Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies außerhalb seines Pflichtbereiches geschieht. Unberührt bleibt die Verpflichtung des 
Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten Personen und 
Unternehmen sorgfältig auszuwählen. 
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3. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörung 

5.1. Gewährleistung 
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Leistung einen Gewährleistungsanspruch. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, 
dass ihm der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wandlung oder Preisminderung in angemessener Frist eine mangelfreie Leistung 
erbringt oder die mangelhafte Leistung verbessert. Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel behoben wird oder eine gleich- oder 
höherwertige Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung des Kunden findet, erbracht wird. 
 
5.2. Schadenersatz 
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft die aus dem Vertragsverhältnis abliegenden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als seine Angestellten einzustehen hat, 
haftet er – ausgenommen in Fällen eines Personenschadens – nur, wenn er nicht beweist, dass diese weder Vorsatz noch grober Fahrlässigkeit 
treffen. Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die üblicherweise nicht 
mitgenommen werden, außer er hat diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung genommen. Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine 
Gegenstände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren. 
 
5.3. Mitteilung von Mängeln 
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, den er während der Reise feststellt, unverzüglich einem Repräsentanten des 
Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt voraus, dass ihm ein solcher bekannt gegeben wurde und dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte 
Mühe erreichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert nicht an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungsansprüchen des Kunden. 
Sie kann ihm aber als Mitverschulden angerechnet werden und insofern seine eventuellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter 
muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im Wege des Vermittlers auf diese 3 Mitteilungspflicht hingewiesen haben. Ebenso 
muss der Kunde gleichzeitig darüber aufgeklärt worden sein, dass eine Unterlassung der Mitteilung seine Gewährleistungsansprüche nicht 
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angerechnet werden kann. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines örtlichen 
Repräsentanten entweder den jeweiligen Leistungsträger (z.B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt den Veranstalter über Mängel zu 
informieren und Abhilfe zu verlangen. 
 
5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze 
Der Veranstalter haftet NICHT bei Flugreisen unter anderem nach dem Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkommen, bei Bahn- und 
Busreisen nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz. 
 

4. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen 
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbringung oder mangelhafte 
Erbringung von Leistungen schriftliche Bestätigungen geben zu lassen bzw. Belege, Beweise, Zeugen zu sichern. Gewährleistungsansprüche 
von Verbrauchern können innerhalb von 1 Monaten geltend gemacht werden! Schadenersatzansprüche 1 Monat nach der Reise sind somit 
hinfällig und vom Veranstalter nicht zu ersetzten. Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Ansprüche unverzüglich nach Rückkehr von 
der Reise direkt beim Veranstalter oder im Wege des vermittelnden Reisebüros geltend zu machen, da mit zunehmender Verzögerung mit 
Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist.  
 

6.   Rücktritt vom Vertrag 
7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise 
a) Rücktritt ohne Stornogebühr 
Abgesehen von den gesetzlichen eingeräumten rücktrittsrechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalter gegen ihn Ansprüche hat, in 
folgenden, vor Beginn der Leistung eintretende Fällen zurücktreten: Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen auch der 
Reisepreis zählt erheblich geändert werden. In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks bzw. Charakters der Reiseveranstaltung, 
sowie eine gemäß Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung der vereinbarten Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine derartige 
Vertragsänderung. Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder direkt oder im Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die 
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei über die bestehende Wahlmöglichkeit entweder die Vertragsänderung zu akzeptieren 
oder vom Vertrag zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlrecht unverzüglich auszuüben. Sofern der Veranstalter ein Verschulden 
am Eintritt des den Kunden zum Rücktritt berechtigten Ereignisse trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet. 
 
b) Anspruch auf Ersatzleistung 
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten laut lit. A nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des Reiseveranstalters ohne 
Verschulden des Kunden, an Stelle der Rückabwicklung des Vertrages dessen Erfüllung durch die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen 
Reiseveranstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbringung dieser Leistung in der Lage ist. Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht 
steht dem Kunden auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum Tragen 
kommen. 
 
c) Rücktritt mit Stornogebühr 
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach dem Zeitpunkt der 
Rücktrittserklärung und der jeweiligen Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamtpreis der vertraglich vereinbarten Leistung zu 
verstehen. Der  Kunde ist in allen unter lit. A genannten Fällen gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Im Falle der Unangemessenheit der Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäßigt werden. 
 
Je nach Art der Reiseart ergeben sich pro Person folgende Stornosätze: 

 
Stornobedingungen für Kreuzflüge: bei Stornierung vor Reisebeginn bis 
150 Tage    10 %  vom Reisepreis 
149 - 90 Tage   20%  vom Reisepreis 

  89 -  60 Tage   40%  vom Reisepreis 
  59 -  45 Tage   65%  vom Reisepreis 
  ab    44  Tage   85%  vom Reisepreis 

Bei Kreuzfahrten und sonstige reisen gelten die Stornobedingungen des Veranstalters. 
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 7. Rücktrittserklärung 
beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten: 
Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Veranstalter, bei dem die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass er vom Vertrag zurücktritt. Bei 
einer Stornierung empfiehlt es sich, dies- mittels eingeschriebenen Briefes oder- persönlich mit gleichzeitigere schriftlicher Erklärung zu tun. 
 
d) No-show 
No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernbleibt, weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die Abreise wegen einer ihm 
unterlaufenen Fahrlässigkeit oder wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls versäumt.  Ist weiters klargestellt, dass der Kunde die verbleibende 
Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder will, hat er 100 Prozent zu zahlen. 
 
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise 
a) der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung befreit, wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmte Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird und dem Kunden die Stornierung innerhalb der in der Beschreibung der Reiseveranstaltung angegebenen oder folgenden 
Fristen schriftlich mitgeteilt wurde: 
- bis zum 20. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von mehr als 6 Tagen,  
- bis zum 7. Tag vor Reiseantritt bei Reisen von 2 – 6 Tagen,  
- bis 48 Stunden vor Reiseantritt bei Tagesfahrten. 
b) die Stornierung erfolgt auf Grund höherer Gewalt, d.h. auf Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse, auf die derjenige, der 
sich Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Hiezu zählt jedoch nicht die Überbuchung, wohl aber 
staatliche Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche zustände, Epidemien, Naturkatastrophen usw. 
c) In fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahlten Betrag zurück. Das Wahlrecht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht im zu. 
 
7.3. Rücktritt des Veranstalter nach Antritt der Reise 
Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise die Durchführung der Reise 
durch grob ungebührliches Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig stört. In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Verschulden 
trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
 
8. Auskunftserteilung an Dritte 
 Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen auch in dringenden Fällen 
nicht erteilt, es sei denn, der Reisende hat eine Auskunftserklärung ausdrücklich gewünscht. Die durch die Übermittlung dringender 
Nachrichten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Es wird daher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren Angehörigen die genaue 
Urlaubsanschrift bekannt zu geben. Gerichtsstand: Bezirksgericht A- 8510 Stainz 
 
 

hl Reiseveranstaltung GmbH; A-8524 Bad Gams; Niedergams 104; Tel.: +43(0) 3463/55521 E-Mail: office@hltravel.at  www.hltravel.at 
 


